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Sicherheit ist sichtbar

Sehr geehrte Damen und Herren, 
in Deutschland gibt es rund 20 Millionen Verkehrszeichen. Unbestreitbar ist: 
Die guten davon schützen uns. Damit das so bleibt, wollen wir zukünftig  
noch mehr tun. Ein erster Schritt ist dieser Newsletter. Wir möchten mit 
einer regelmäßigen Serie an Informationen auf die wichtigsten Themen rund 
um gute Verkehrszeichen eingehen. Zum Beispiel auf deren Aufstellung, die 
richtige Anwendung und – wie heute – den korrekten Umgang mit Kenn- 
zeichen. Wir werden beispielsweise Experten zu Wort kommen lassen, ge-
hen auf aktuelle Gesetzesänderungen ein und berichten von Anpassungen 
der StVO.  Bleiben Sie gespannt. 

Viel Spaß beim Lesen! 
Viele Grüße, Ihr

Dipl.-Ing. Gregor Becker 
Leiter der Fachabteilung | Geschäftsführer

IVSt e.V.
Fachabteilung Verkehrszeichen

    Fleyer Straße 204 
58097 Hagen

  02331-3779593
 02331-3779594 
  verkehrszeichen@ivst.de
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Qualitätsunterschiede bei Verkehrszeichen bezüglich Erscheinungsbild und 
Materialeinsatz sind keine Seltenheit. Deshalb sorgt die Allgemeine Verwal-
tungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) dafür, dass Ver-
kehrszeichen anerkannten Gütebedingungen entsprechen. Das RAL Güte-
zeichen kennzeichnet Produkte und Dienstleistungen, die Unternehmen 
nach hohen, genau festgelegten Qualitätskriterien herstellen beziehungs-
weise anbieten. Zur expliziten Förderung des Qualitätsgedankens nach 
objektiven Maßstäben ist daher die Bestimmung RAL-GZ 628 aufgestellt 
worden. Die Bestimmung entstand in Zusammenarbeit des  Bundesminis-
teriums für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie seiner nachgeordneten 
Dienststellen mit den Bundes- und Forschungsanstalten, den Normenaus-
schüssen und der Zulieferindustrie. Zugelassene Hersteller von Verkehrs- 
zeichen gewährleisten durch regelmäßige Produktprüfungen und  
ständige Überwachung die Einhaltung der Gütebestimmung. Das Güte-
zeichen wird mit fünf zusätzlichen Ziffern oberhalb des RAL-Logos perfo-
riert. Es kennzeichnet die Herkunft des Verkehrszeichens (die ersten 
zwei Ziffern), das Fertigungsquartal (dritte Ziffer) und das Herstellungs-
jahr (die letzten Ziffern).

Deutliche Zeichen setzen

RAL Gütezeichen:

Das Zeichen, das seit 1960 besteht, erfüllt 

die Grundsätze für Gütezeichen des RAL 

(Deutsches Institut für Gütesicherung und 

Kennzeichnung e. V.) und steht unter der 

Nummer 307 75 347 im Markenregister des 

Deutschen Patent- und Markenamtes. Es 

kennzeichnet Produkte, die die Gütebestim-

mungen für Verkehrszeichen und Verkehrs-

einrichtungen (RAL-GZ 628) erfüllen, und 

wird daher ausschließlich von der Güte-

schutzgemeinschaft Verkehrszeichen 

und Verkehrseinrichtungen e. V. (GVZ) 

als Ausweis für kontrollierte, gütegesicherte 

Produktion verliehen.

Qualität ist 
Achten Sie daher auf dieses Zeichen:

Dieses Zeichen ist ein Gütezeichen im 
Sinne der Grundsätze für Gütezeichen 
des RAL (Deutsches Institut für Güte-
sicherung und Kennzeichnung e. V.). 
Es ist unter der Nummer 307 75 347 in 
das Markenregister des Deutschen 
Patent- und Markenamtes eingetragen.

Mit dem Gütezeichen werden die 
Erzeugnisse  gekennzeichnet, welche 
die Gütebestimmungen für Verkehrs-
zeichen und Verkehrseinrichtungen 
(RAL-GZ 628) erfüllen. Es wird aus-
schließlich von der Güteschutzgemein-

schaft Ver kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen e. V. 
(GVZ) als Ausweis für kontrollierte, gütegesicherte Ferti-
gung verliehen. Die RAL-GZ 628 ist in Zusammenarbeit 
mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale  
Infrastruktur , seinen nachgeordneten Dienststellen, mit 
Bundes- und Forschungsanstalten, Normenausschüssen 
und der Zulieferindustrie zur Förderung des Qualitätsge-
dankens nach objektiven Maß stäben aufgestellt worden. 
Ihre Einhaltung wird bei den zugelassenen Verkehrs-
zeichenherstellern durch regelmäßige Produktprüfungen 
und ständige Überwachung gewährleistet.

Das Gütezeichen wird mit fünf zusätzlichen Ziffern ober-
halb des RAL-Logos perforiert. Als Kennzeichen für die 
Herkunft des Verkehrszeichens dient die dem Güte-
zeichenbenutzer verliehene zweistellige Kennziffer. Es 
folgen Quartal und Jahr der Herstellung. 

Im Jahr 1960 hat der damalige Bundesminister für 
Verkehr  in seinem Zuständigkeitsbereich das RAL-Güte-
zeichen für Verkehrszeichen eingeführt. Gleichzeitig 
erkannte  er die GVZ als Prüfeinrichtung an und hat den 
von ihr aufgestellten Gütebestimmungen zugestimmt. 
Somit gelten diese als anerkannte Gütebedingungen im 
Sinne der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßen-
verkehrs-Ordnung (VwV-StVO). Dieser Regelung haben 
sich die zuständigen Landesbehörden und Kommunen 
angeschlossen.

Zusätzliche Angaben:

Seit 2014 werden 
zusätzliche Anga-
ben zu Reflexions-
klasse und Nut-
zungsdauer gege-

ben. Dabei handelt es sich nicht um einen Gewährleis-
tungszeitraum. Diese Angaben sind eine Hilfestellung für 
den Anwender, um die erforder lichen Aufgaben der 
Verkehrsschau und in der Bestandspflege der Verkehrs-
zeichen wahrzunehmen.

entscheidend
CE-Kennzeichnung:

Ortsfeste vertikale Verkehrs zeichen müssen ge-
mäß  DIN EN 12899-1 mit dem CE-Kennzeichen 

gekennzeichnet sein. Die Kennzeich-
nung muss für retroreflektierende 
Folien , Aufstellvorrichtungen sowie das 
Verkehrszeichen entweder als Einzel-
schild oder als Bausatz (einschließlich 
Befestigungsteilen und Aufstellvor-
richtung) vorgenommen werden.
Die Technischen Liefer- und Prüf -
bedin gungen für vertikale Verkehrs-
zeichen (TLP VZ) setzten die Anfor-
derungen der europäischen Norm 
sowie die nationalen Vorgaben (VwV-
StVO, VzKat) um. Nur mit der Anbrin-
gung des RAL-Gütezeichens und des 
CE-Kennzeichens wird der Nach-
weis über die Anforderungen nach 
TLP VZ erbracht. Somit ist die Ein-
haltung europäischer  und nationaler 
Anforderungen gewährleistet.

Temporäre Verkehrszeichen:
Mit RAL-Gütezeichen und 
Autorisierungssiegel ist 
sichergestellt, dass auch 
die temporären Verkehrs-
zeichen die Forderung 
der VwV-StVO nach an-
erkannten Güte bedingun -

gen erfüllen.
Das Autorisierungssiegel wird durch 
das Verkehrssicherungsunternehmen 
ausschließlich für die Überarbeitung 
von Sinnbildern, Symbolen und 
Schriften für den erneuten Einsatz 
eingesetzt. Die Grundplatinen des 
gütegesicherten Schilderherstellers 
sind mit dessen RAL-Gütezeichen 
gekennzeichnet. 
Das Quartal wird durch Lochen der 
Angabe oben im Autorisierungssiegel 
gekennzeichnet. Die dreistellige Kenn-
ziffer des autorisierten Verarbeiters ist 
unten eingedruckt.

Ihre Fragen beantworten wir gerne. 
Bitte  wenden Sie sich an die 
Geschäftsstelle  der
Güteschutzgemeinschaft Verkehrszeichen und  
Verkehrseinrichtungen e. V., 
Fleyer Straße 204, D-58097 Hagen 
Telefon: +49 (0) 23 31 / 3 77 95-93 FAX: -94
E-Mail: gvz@ivst.de Internet: www.ivst-vz.de
oder Ihren Verkehrszeichen-Partner!
Schutzgebühr € 6,50 zuzüglich Versandkosten und MwSt.
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Zusätzliche Angaben
Seit 2014 sind zusätzlich die Reflexionsklasse und Nutzungsdauer  
angegeben. Dabei handelt es sich nicht um einen Gewährleistungs- 
zeitraum: Die Angaben sollen den Anwendern lediglich dabei helfen, die 
nötigen Aufgaben der Verkehrsschau und Bestandspflege zu erfüllen.

Reflexions- 
klassen

RAL1 RAL2 RAL3

angenommene 
Nutzungsdauer
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CE-Kennzeichnung
Ortsfeste vertikale Verkehrszeichen müssen mit dem CE-Kennzeichen ausgewiesen sein (laut 
DIN EN 12899-1). Die Kennzeichnung muss für retroreflektierende Folien, Aufstellvorrichtungen 
sowie das Verkehrszeichen vorgenommen werden, entweder als Einzelschild oder als Bausatz 
(einschließlich Befestigungsteilen und Aufstellvorrichtung). Die Technischen Liefer- und 
Prüfbedingungen für vertikale Verkehrszeichen (TLP VZ) setzen die Anforderungen der 
europäischen Norm und nationalen Vorgaben (VwV-StVO, VzKat) um. Nur mit angebrachtem 
RAL Gütezeichen und CE-Kennzeichen wird der Nachweis über die Anforderungen nach 
TLP VZ erbracht und europäische sowie nationale Anforderungen werden eingehalten. 

Temporäre Verkehrszeichen
Temporär eingesetzte Verkehrsschilder erhalten zwei Kennzeichnungen zur Einhaltung der 
Gütebedingungen. Das RAL Gütesiegel und das Autorisierungsiegel. Das Autorisierungs-
siegel gibt Auskunft über das weiterverarbeitende Unternehmen (z. B. Fachbetrieb für Verkehrs-
sicherung). Es wird nach der Überarbeitung der Sinnbilder und Schriften auf der Rückseite 
neben dem RAL Gütezeichen angebracht. Darauf ersichtlich: das verarbeitende Unterneh-
men (dreistellige Kennziffer), das Quartal (Lochung des jeweiligen Feldes) und das Jahr, in dem 
das Schild zuletzt geändert wurde. Das Siegel bestätigt, dass die zur Änderung genutzten Ma-
terialien (z. B. Reflexionsfolie) für den Einsatz im öffentlichen Verkehrsraum und insbeson-
dere in Kombination mit dem Trägermaterial zugelassen bzw. geeignet sind. Die Grundplati-
nen des gütegesicherten Schilderherstellers sind mit dessen RAL Gütezeichen gekennzeichnet. 
Das Quartal wird durch Lochen der Angabe oben im Autorisierungssiegel erkenntlich.

IVSt e.V.
Fachabteilung Verkehrszeichen
Fleyer Straße 204
58097 Hagen

Telefon: 02331-3779593
Telefax: 02331-3779594

E-Mail: verkehrszeichen@ivst.de

Sie haben noch Fragen?  
Wir beantworten sie gerne!
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